
AGB für den Dorf- und Garagenflohmarkt in Euskirchen 

Palmersheim – ausrichtender Veranstalter ist der Förderverein 

Städtische Kita Palmersheim e.V. 

 

Diese AGB gelten sowohl für den Garagenflohmarkt als auch für die 

Anmietung von Standplätzen an der Kita Palmersheim Laachgasse 7 

1.)   Den Anweisungen des Veranstalters und dessen Personal ist Folge zu leisten. 
Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss der Aussteller führen. Die Vergabe des 
angemieteten Platzes auf den Parkplätzen der Kita Palmersheim (Laachgasse 7) erfolgt 
durch den Veranstalter und / oder dessen Mitarbeiter. Ein Anspruch auf die Teilnahme an 
einem Standplatz auf den Parkmöglichkeiten der Kita Palmersheim (Laachgasse 7) besteht 
nur bei ordnungsgemäßer Anmeldung und Zahlung der Standgebühr. Die vom Veranstalter 
angegebenen Auf- u. Abbauzeiten sind in jedem Fall einzuhalten.  

2.)   Mit Anmeldung für einen Standplatz, verpflichtet sich der Aussteller (Mieter) die volle 
Standgebühr, für seinen gewünschte Standgröße, innerhalb von 3 Tagen auf das Konto der 
des Fördervereins Städtische Kita Palmersheim e.V. zu überweisen. Nur nach rechtzeitigen 
Zahlungseingang ist der Standplatz dem Mieter zugesichert und reserviert. Bereits bezahlte 
Platzgelder werden vom Veranstalter nicht zurückerstattet auch im Fall eines nicht 
Erscheinens. 

3.)   Die Aussteller sind für Ihren Standplatz, Verkaufsstand und Ihr Warenangebot in vollem 
Umfang selbst verantwortlich. Sie haften für jeden Schaden der durch sie selbst oder ihre 
Hilfspersonen verursacht werden. 
Nach dem Abbau muss der Standbereich sauber und ordentlich verlassen werden. Der 
Veranstalter behält sich vor, eine Müllkaution in Höhe von 10,00 € zu erheben. Diese wird 
bei sauberem Verlassen des Standes zurück erstattet. Bei allen Hallenveranstaltungen ist 
der Abbau frühestens 30 Minuten vor Marktende erlaubt. Das Rauchen ist in 
Veranstaltungsräumen untersagt. 

4.)   Jeder Aussteller ist verpflichtet seinen Namen und seine Anschrift deutlich sichtbar am 
Stand auszulegen. Das Warenangebot ist nach Angabe exakt einzuhalten. (Trödel / Waren 
aller Art).  

5.)   Der Verkauf von Neuwaren ist grundsätzlich verboten. 

6.)   Bei allen Veranstaltungen ist es nicht erlaubt Waren (Kleiderständer, Kartons oder 
Sonstiges) in die Besuchergänge zu stellen. 

7.)   Jeder Aussteller und Besucher der Märkte nimmt an der jeweiligen Veranstaltung auf 
eigenes Risiko und eigene Gefahr teil. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 
Personen oder Sachschäden jeglicher Art, insbesondere nicht für Ware der Aussteller, 
weder bei Verlust noch bei Beschädigung. Eltern haften für ihre Kinder. 

8.)   Für Änderungen oder eventuelle Ausfälle von Veranstaltungen übernimmt der 
Veranstalter keine Haftung. 



9.)   Grundsätzlich verboten ist das Anbieten von Waffen, Kriegsspielzeug, Uniformen seit 
1933, NS-Emblemen, Pornographischen Schriften und Medien jeglicher Art, Medikamenten, 
Chemikalien und lebenden Tiere. Wir setzen beim Verkauf von zeitgeschichtlichen, 
militärhistorischen Gegenständen die Kenntnis des § 86 StGB und § 86 a StGB voraus. 
Ausdrücklich möchten wir darauf aufmerksam machen, dass eine andersartige Nutzung, 
insbesondere in propagandistischer Weise i. S .d. § 86 StGB und § 86a StGB verboten ist 
und als Straftat geahndet werden kann. 

10.)   Für Änderungen oder eventuelle Ausfälle von Veranstaltungen übernimmt der 
Veranstalter keine Haftung. Änderungen bleiben dem Veranstalter jederzeit vorbehalten. 
Gerichtsstand ist ausschließlich 53881 Euskirchen.  

11.)  Alle öffentliche Flächen sowie Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind während der 
gesamten Veranstaltung freizuhalten. Der öffentliche Verkehr darf durch die Aussteller nicht 
beeinträchtiget werden.  

12.)  Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist strengstens untersagt.  

13.) Die Verteilung von Handzettel auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist im 
Bereich der Stadt Euskirchen grundsätzlich verboten.   

14.) Die Bestimmungen des Waffengesetzes sind zu beachten.  

15.) Tonwiedergabegeräte dürfen nicht genutzt werden. Abspielen von Musik an öffentlichen 

Veranstaltungen unterliegen der GEMA.  


